
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/11/13 1Nd49/69,
5Ob150/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1969

Norm

JN §104 C

Rechtssatz

Der auf der nicht unterfertigten Rückseite eines Bestellscheines enthaltene Vordruck über eine

Gerichtsstandsvereinbarung kann nicht als Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne des § 104 Abs 1 JN gelten.

Entscheidungstexte

1 Nd 49/69

Entscheidungstext OGH 13.11.1969 1 Nd 49/69

5 Ob 150/71

Entscheidungstext OGH 07.07.1971 5 Ob 150/71
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